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des Reichs gelangt, wobei die Gebiete des heutigen Süddeutschlands, 
Österreichs und der Schweiz offene Einfallstore bildeten. Peter 
Landau hat unter anderem Regensburg, Würzburg, Bamberg, aber 
auch die Kölner kanonistische Rechtsschule als wirkmächtig heraus-
gestellt22. Winfried Stelzer erkannte das Stift Admont und die Erzdi-
özese Salzburg als frühes Zentrum von Rezeption und Diffusion23.

Ein für unsere Untersuchung bedeutender Komplex geht von der 
Beschäftigung Schultes mit einer heute in Prag aufbewahrten „Samm-
lung von 294 Capiteln“ aus, die aus dem Polycarpus (ca. 1111)24 und 
den Werken des Ivo von Chartres schöpft. Sie stammt aus den Bestän-
den des Stifts St. Lambrecht in der Steiermark, ist aber wohl zwischen 
1123 und 1154 in der Provence entstanden25. In diesem Kontext ste-
hen Stelzers Forschungen zufolge auch das sogenannte Grazer und 
das Tübinger Rechtsbuch, die ein „sehr lokales Beziehungsgeflecht“ 
zwischen den Benediktinerstiften St. Lambrecht und Admont sowie 
der Zisterzienserabtei Heiligenkreuz aufweisen, wobei vor allem Ad-
mont als „Umschlagplatz“ dieser Werke der südfranzösischen Rechts-
schule gelten kann, die ihr Zentrum in Valence hatte26.

Den konkreten Sitz im Leben solcher Handschriften zu bestimmen, 
ist nicht immer einfach. Zu der schon erwähnten Collectio Augustana 
hat Klaus Zechiel-Eckes bemerkt, sie sei am Bischofssitz Augsburg 
im unmittelbaren Umfeld des Bischofs Hermann von Augsburg (Bf. 
1096–1133) entstanden, ihr Ziel sei gewesen, „eine überschaubare, 
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